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gigen Funkenstation auf unserem Gebiete nicht zuzulassen. Wie schon von Ihnen 
angeführt wird, würde eine solche Station sich mit unserer Sicherheit absolut 
nicht vertragen, sobald die Schweiz selbst mit einem Kriege bedroht wird und da
her zu Abwehrmassnahmen schreiten muss. Dieser Fall kann jederzeit unvermu
tet eintreten, auch bevor uns jemand, sei es der Völkerbund oder ein einzelner 
Staat, zu Hülfe kommt. Man denke sich nun, was das bedeuten würde, wenn von 
einer exterritorialen Funkenstation aus unsere militärischen und sonstigen Vor
kehren ins Ausland und gar unserem Gegner mitgeteilt werden könnten, ohne 
dass wir hiegegen rechtzeitig einzuschreiten vermöchten. Diese Möglichkeit ist 
durchaus ins Auge zu fassen, indem die Verwaltung des Völkerbundes aus Perso
nen verschiedenster Nationalitäten zusammengesetzt ist und unserer Befehlsge
walt nicht untersteht; der gute Wille der Leitenden dieser Verwaltung allein würde 
uns noch keine Gewähr dafür bieten, dass die Funkenstation insgeheim nicht doch 
zu unserem Schaden missbraucht würde. Da dieser Schaden, wenn man weiss, 
wie wichtig die Unterbindung eines feindlichen Nachrichtendienstes schon von 
Anfang einer Mobilmachung an ist, unter Umständen einen sehr bedeutenden 
Umfang annehmen könnte, so stellen wir die militärischen Interessen der Schweiz 
unbedingt ihren.Neutralitätspflichten noch voran, wo es sich hier um die Verhin
derung einer mit unserer Sicherheit unvereinbaren Einrichtung handelt.

Wir gelangen demnach zum Schlüsse, dass, sofern der Völkerbund eine Fun
kenstation in Genf oder Umgebung auf schweizerischem Gebiet haben will, diese 
Station nur als eine öffentliche, den schweizerischen Gesetzen unterliegende ein
gerichtet und betrieben werden darf, so, dass sie der Kontrolle der schweizeri
schen Behörden allezeit und unbedingt unterstellt bleibt.
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 17.August 19271 

Zwischenfalle an der italienischen Grenze 

Geheim Politisches Departement. Mündlich

Der Vorsteher des Politischen Departementes orientiert über die Mitteilungen, 
die er von unserer Gesandtschaft in Rom bezüglich der Schritte erhalten hat, die 
diese infolge der jüngsten Grenzzwischenfälle an der schweizerisch-italienischen 
Grenze zu unternehmen beauftragt worden war. Aus diesen Mitteilungen ergibt 
sich, dass die italienische Regierung sofort eine Untersuchung über die ihr gemel
deten Fälle angeordnet und formelle Weisungen erteilt hat, damit derartige Vor
kommnisse inskünftig vermieden werden. Herr Motta hält dafür, dass der Bundes-

1. Abwesend: Chuard, Häberlin und Schulthess.
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rat diesen Angelegenheiten auch weiterhin die grösste Aufmerksamkeit wird 
schenken müssen, da es angezeigt ist, alles aufzubieten um zu verhindern, dass die 
Wiederholung ähnlicher Vorkommnisse den guten Beziehungen zwischen den bei
den Ländern schaden könnte2.

Der Vorsteher des Finanzdepartementes macht auf einige Vorfälle aufmerk
sam, die ihm seitens der Zollorgane aus letzter Zeit gemeldet wurden und die ihn 
sehr beunruhigen3. Er teilt auch mit, dass infolgedessen unser Grenzwachtchef im 
Tessin seinen Leuten die Weisung erteilt habe, inskünftig bei ihren Patrouillengän
gen das Gewehr und scharfe Patronen mitzunehmen, und nicht bloss die Pistole, 
wie das bisher üblich war. Die Vorsteher des Militär- und des Post- und Eisen
bahndepartements bemerken, dass sie in weiten Kreisen unserer Bevölkerung eine 
starke Beunruhigung wahrgenommen haben wegen der sich immer öfters wieder
holenden Zwischenfälle an der Südgrenze, die von den italienischen Grenzschutz
organen verursacht werden. Es sei unbedingt notwendig, dass diese fortwähren
den Übergriffe seitens Italiens nun einmal aufhören4.

Daraufhin wird von den Mitteilungen des Vorstehers des Politischen Departe
ments in zustimmendem Sinne Vormerk genommen.

2. Vgl. auch Nr. 353.
3. Eine umfassende Zusammenstellung der Zwischenfälle an der italienisch-schweizerischen 
Grenze im Frühling/Sommer 1927 in: E 2001 (C) 1/11.
4. Die eidgenössischen Räte befassten sich anlässlich der Behandlung des Geschäftsberichtes pro 
1927 mit den Grenzzwischenfällen. Vgl. Sten. Bull. NR, 1928, S.336ff. und Sten. Bull. StR, 
1928, S.150ff.
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Die Schweizerische Bankgesellschaft 
an den Vorsteher des Finanz- und Zolldepartementes, J.-M.Musy

Kopie
S  Direktion Zürich, 18. August 1927

Die Erledigung Ihres geehrten Schreibens vom 3. A ugust1 in Sachen ausländi
sche Anleihen ist infolge der Ferienzeit etwas verzögert worden.

Auf dessen Inhalt eintretend, geben wir zu, dass der Gedanke, den Vertrieb von 
Ausländsanleihen in der Schweiz durch ein schweizerisches Bankenkartell zu 
zentralisieren, und eine gewisse Regulierung in der Anleihensauflage eintreten zu 
lassen, bestechend wirken mag, weil damit dem Schweizerischen Finanzdeparte
ment und der Schweizerischen Nationalbank der Überblick über einen Teü der 
schweizerischen Kapitalbewegung scheinbar erleichtert würde2. Doch sind wir

1. N r.323.
2. Zu dieser Frage schrieb die Nationalbank am 8.8.1927 an das Finanz- und Zolldepartement:
[...]  Après avoir examiné le problème sous toutes ses faces, nous sommes arrivés à la conclusion
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